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Muster-Betriebsvereinbarung: Sicherung der beruflichen Entwicklung

Zwischen der … (Name des Arbeitgebers) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebsvereinbarung über die Sicherung der beruflichen und finanziellen Entwicklung, Teilfreistellungen sowie über Ersatzfreistellungen abgeschlossen:

Präambel
Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich über die Bedeutung der Betriebsratstätigkeit im Klaren. Es ist deshalb das gemeinsame Ziel, sicherzustellen, dass dem gesetzlich verankerten Anspruch eines jeden Betriebsratsmitglieds auf berufliche und finanzielle Entwicklung Rechnung getragen wird. Es soll ein Weg gefunden werden, der nicht nur das aus dem BetrVG resultierende Benachteiligungsverbot garantiert. Es soll auch das Gebot erfüllt werden, jedem Betriebsratsmitglied eine berufliche Entwicklung angedeihen zu lassen, wie sie bzw. er sie ohne Betriebsratsmandat genommen hätte. 

§ 1 Sicherung der beruflichen und finanziellen Entwicklung
Unverzüglich nach Übernahme des Betriebsratsamts legt der Arbeitgeber für das jeweilige Betriebsratsmitglied dar, welche Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer aus dem gesamten Betrieb mit ihr/ihm in Bezug auf die berufliche und entgeltliche Entwicklung eine im Wesentlichen vergleichbare Tätigkeit ausüben.

Zur Bestimmung des Personenkreises werden nachfolgende Kriterien der Vergleichbarkeit herangezogen:
· ausgeübter Beruf zum Beginn der Betriebsratswahl,
· Alter, 
· Betriebszugehörigkeit,
· Weiterbildung,
· Arbeitszeit,
· Tätigkeit,
· Werdegang,
· Arbeitsplatz,
· Verantwortung,
· Befugnisse,
· Mitarbeit in Ausschüssen und Projekten etc.,
· Leistungen,
· vom Arbeitsplatz ausgehende körperliche und seelische Belastungen.

Die Kriterien haben keinen abschließenden Charakter, sondern können betriebsbezogen durch Betriebsrat und Betriebsleitung einvernehmlich verändert werden.

§ 2 Findungs- und Klärungsgespräch
Zur Bestimmung der Vergleichspersonen findet ein sogenanntes Findungs- bzw. Klärungsgespräch statt. An diesem nehmen ein Vertreter der Personalabteilung und der Betriebsrat teil. Der Betriebsrat kann auf Wunsch eine weitere Person, z. B. den Betriebsratsvorsitzenden, zum Gespräch hinzuziehen.
Der Betriebsrat kann im Gespräch eine eigene Liste mit Vorschlägen zu Vergleichspersonen vorlegen.
Der einzelne Betriebsrat ist innerhalb von 14 Tagen schriftlich darüber zu informieren, welche Vergleichspersonen durch die Personalabteilung auf der Grundlage der genannten Kriterien ermittelt wurden.

§ 3 Konfliktlösung
Wird kein Einvernehmen bzw. keine Übereinstimmung in dem Findungs- und Klärungsgespräch erzielt, haben beide Seiten anschließend eine Bedenkfrist bis zu 14 Tage, bevor es zu einem weiteren Klärungsgespräch kommen muss. 
Kommt es zu keinem weiteren Gespräch bzw. zu keiner Einigung, vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat, dass sie vor der Einschaltung der örtlichen zuständigen Stelle des Arbeitsgerichts am Sitz des Unternehmens zur Durchsetzung dieser Betriebsvereinbarung eine betriebliche Vermittlungsstelle einrichten werden.
Sie besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, der vom Betriebsrat vorgeschlagen wird. Betriebsrat und Arbeitgeber haben jeweils 2 Beisitzer, im Übrigen gelten die Rechtsgrundsätze zur Einigungsstelle (§ 76 BetrVG).

§ 4 Qualifizierungsmaßnahmen für freigestellte Betriebsratsmitglieder
Unabhängig davon verpflichten sich Arbeitgeber und das Betriebsratsgremium, festzustellen, in welchem Rahmen der betrieblichen Weiterbildungsplanung und wie Betriebsratsmitglieder an welcher inner- bzw. außerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahme in ihrem jeweiligen Fachbereich teilnehmen können und sollten. Der Anspruch umfasst mindestens 5 Schulungstage pro Jahr.
Abhängig davon, wie sich das Tätigkeitsfeld aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung verändert, entsteht zwangsläufig ein höherer Seminaranspruch.

§ 5 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung rechtlich unwirksam sein oder werden, so tritt vorerst an ihre Stelle eine gesetzliche Regelung, die notfalls in dem Sinne interpretiert werden muss, wie es die Regelung in dieser Betriebsvereinbarung vorsieht.
Zudem nehmen die Parteien in diesem Fall umgehend Verhandlungen auf, um die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen. Sollte eine in dieser Betriebsvereinbarung enthaltene Regelung nicht eindeutig auszulegen sein, so muss so ausgelegt werden, dass ein maximaler Schutz der Beschäftigten gewährleistet ist. 

§ 6 Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt mit der beiderseitigen Unterschrift in Kraft. Sie kann von beiden Parteien mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Im Fall einer Kündigung wirken die Regelungen bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach.
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